
Landtag Brandenburg Drucksache 4/3793
4. Wahlperiode

Antwort
der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 1461
der Abgeordneten Margitta Mächtig
Fraktion der Linkspartei.PDS
Landtagsdrucksache 4/3615

Vorbereitung der Funktionalreform

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 1461 vom 26.10.06:

Die Landesregierung hat wiederholt erklärt, dass sie Fragen wie Aufgabenkritik, De-
regulierung und Standardöffnung hohe Priorität einräumt. Damit verbunden ist auch 
eine sachgerechte Zuordnung von öffentlichen Aufgaben auf Behörden des Landes 
einerseits und auf kommunale Gebietskörperschaften andererseits im Interesse ei-
ner effizienten und bürgernahen Verwaltung. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Aufgaben wurden innerhalb der letzten zehn Jahre von Bundes- oder 
Landesebene auf die kommunale Ebene (Gemeinden und Kreise) als pflichti-
ge Selbstverwaltungsaufgabe bzw. als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung 
übertragen?

2. Welcher finanzielle Ausgleich wurde im gleichen Zeitraum der kommunalen 
Ebene für die Erfüllung dieser Aufgaben zur Verfügung gestellt? (bitte tabella-
risch ausweisen: Aufgabe/finanzielle Mittel)

3. Wie ist in Anbetracht des hohen Stellenwertes von Deregulierung und Aufga-
benkritik der weitere Zeitplan der Landesregierung bei der Vorbereitung und 
Umsetzung einer Funktionalreform?

4. Welche konkreten Vorschläge der Kommunalen Spitzenverbände zur Verlage-
rung von Aufgaben vom Land auf die Kommunen liegen der Landesregierung 
vor? Wie bewertet die Landesregierung diese Vorschläge im Einzelnen?

5. Welche konkreten Vorschläge der Kommunalen Spitzenverbände zur Verlage-
rung von Aufgaben von den Kreisen auf die kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden liegen der Landesregierung vor? Wie bewertet die Landesregierung 
diese Vorschläge im Einzelnen?

6. Welche konkreten Vorschläge einzelner Ministerien zur Verlagerung von Auf-
gaben vom Land auf die Kommunen liegen der Landesregierung vor? Wie be-
wertet die Landesregierung diese Vorschläge?

Datum des Eingangs: 01.12.2006 / Ausgegeben: 07.12.2006



7. Anhand welcher Kriterien und Maßstäbe definiert die Landesregierung die Lei-
stungsfähigkeit einer Kommune?

8. Welche Vorschläge zum weiteren Umgang mit der Funktionalreform gibt es 
seitens der dafür eingerichteten Projektgruppe beim Innenministerium?

9. Zu welchen Ergebnissen kam die Projektgruppe bisher?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die Kleine Anfra-
ge wie folgt:

Frage 1:
Welche Aufgaben wurden innerhalb der letzten zehn Jahre von Bundes- oder Lan-
desebene auf die kommunale Ebene (Gemeinden und Kreise) als pflichtige Selbst-
verwaltungsaufgabe bzw. als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen?

Frage 2:
Welcher finanzielle Ausgleich wurde im gleichen Zeitraum der kommunalen Ebene 
für  die  Erfüllung  dieser  Aufgaben  zur  Verfügung  gestellt?  (bitte  tabellarisch  aus-
weisen: Aufgabe/finanzielle Mittel)

zu den Fragen 1 und 2:
Die  Anlage  gibt  einen  Überblick  über  die  innerhalb  der  letzten  zehn  Jahre  von 
Bundes- oder Landesebene auf die kommunale Ebene (Gemeinden und Landkreise) 
als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe bzw. als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach 
Weisung übertragenen Aufgaben und die für die Erfüllung dieser Aufgaben zur Ver-
fügung gestellten finanziellen Mittel. 

Frage 3:
Wie ist in Anbetracht des hohen Stellenwertes von Deregulierung und Aufgabenkritik 
der weitere Zeitplan der Landesregierung bei der Vorbereitung und Umsetzung einer 
Funktionalreform?

zu Frage 3:
Der Zeitplan der Landesregierung bei der Vorbereitung und Umsetzung der Funktio-
nalreform wird durch die Koalitionsvereinbarung für die 4. Wahlperiode vom 24. Ok-
tober  2004  vorgegeben.  Dort  heißt  es  unter  Nummer  4.4.4  letzter  Absatz  (Zeile 
1234-1255): 
„Bis zum Ende der Legislaturperiode wird ein umfassender Katalog erarbeitet und 
abgestimmt, welche Aufgaben vom Land auf die Landkreise und kreisfreien Städte 
und von den Landkreisen auf die kreisangehörigen Gemeinden übertragen werden 
können. Dieser Katalog und eine Verständigung mit den kommunalen Gebietskör-
perschaften über finanzielle und personelle Auswirkungen sind Voraussetzung für 
eine mögliche umfassende Verwaltungsstrukturreform in der folgenden Legislaturpe-
riode.“

Frage 4:
Welche konkreten Vorschläge der Kommunalen Spitzenverbände zur Verlagerung 
von Aufgaben vom Land auf die Kommunen liegen der Landesregierung vor? Wie 
bewertet die Landesregierung diese Vorschläge im Einzelnen?



zu Frage 4:
Folgende Vorschläge des Städte- und Gemeindebundes sowie des Landkreistages 
zur Verlagerung von Aufgaben vom Land auf die Kommunen liegen der Interministe-
riellen Arbeitsgruppe „Weiterführung der Funktionalreform“ vor:
� Antrag auf Eheaufhebung,
� Entscheidung über Einbürgerungen nach §§ 8 bis 14 sowie § 40c des Staatsan-

gehörigkeitsgesetzes,
� Vollzug des Waffengesetzes,
� Erlaubnis (Konzession) zum Betreiben eines Wettunternehmens,
� Ausstellung und Überwachung der Ausgabe digital codierter Chipkarten,
� Überörtliche  Betreuungsbehörden:  sachliche  Zuständigkeit  für  Koordinierungs-, 

Unterstützungsaufgaben für die örtlichen Betreuungsbehörden und Betreuungs-
vereine;  alle  anderen Aufgaben des Betreuungsbehördengesetzes des Bundes 
sind den Landkreisen und kreisfreien Städten als weisungsfreie Pflichtaufgaben 
der Selbstverwaltung übertragen.

� Gewährung von Sozialhilfe – Aufgabenbereich des überörtlichen Trägers der So-
zialhilfe,

� Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz,

� Durchführung des Heimgesetzes,
� Festsetzung von Messen,
� Aufgaben der Schulbehörde, Lehrer,
� Wegfall der Genehmigungspflicht von Ganztagsangeboten,
� Aufgaben des Landesjugendamtes (Auflösung),
� Anordnung zur Bestellung eines Abfallbeauftragten und Entgegennahme von An-

zeigen zur Betriebsorganisation, 
� Abfallrechtliche Überwachung von genehmigungsbedürftigen Anlagen i. S. d. § 4 

BImSchG, in denen Abfälle entsorgt werden,
� Festsetzung und Vereinnahmung der Abwasserabgabe,
� Genehmigung verschiedener Anlagen nach BImSchG,
� Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen von Verboten des Naturschutzrechts,
� Anforderung und Entgegennahme betrieblicher Abfallwirtschaftskonzepte und Ab-

fallbilanzen,
� Führen des Biotopverzeichnisses,
� Vollzug der Düngemittelverordnung (Inverkehrbringen von Düngemitteln),
� Kontrolle und Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes sowie damit in Verbindung ste-

hender Gesetze und Verordnungen,
� Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach dem Wasserhaushaltsgesetz,
� Einnahme der  Ausgleichsabgabe und zweckgebundene Verwendung  im Natur-

schutzrecht,
� Entscheidung zur Eingriffsregelung im Naturschutzrecht,
� Erteilen  von  wasserrechtlichen  Erlaubnissen  und  Bewilligungen  ab  bestimmter 

Größenordnung,
� Bearbeiten  von  Anträgen  zwecks  Errichtung  von  Windkraftanlagen  (Bauvorbe-

scheid/Baugenehmigung),
� Zuständigkeit zur Festsetzung von Naturschutzgebieten oder Landschaftsschutz-

gebieten im Kreisgebiet ohne Befugnisübertragung,
� Flurneuordnung, Bodenordnung, Förderung der Landwirtschaft und des ländlichen 

Raums,
� Futtermittelüberwachung,
� Vollzug der Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Auszah-

lung von Zuschüssen zur Aufforstung nach Waldbrand gemäß § 21 LWaldG,
� Genehmigung des Aussetzens von Tieren und Pflanzen,



� Großschutzgebietsverwaltung, 
� Kennzeichnung von Schutzgebieten,
� Genehmigung und Überwachung von Anlagen zur Verwertung und Beseitigung 

von Abfällen und sonstigen Stoffen, Kompostanlagen, Abfalllager, Umschlagplät-
ze,

� Kontrolle des Großhandels und der Einzelhandelsunternehmen, 
� a) Erteilung der Genehmigung für Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Ge-

flügel-  oder Pelztieren oder zum Halten oder zur getrennten Aufzucht von Rindern 
oder Schweinen,
b) Erteilung der Genehmigung für Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder Ge-
müsekonserven,

� Verwaltung der Großschutzgebiete, hier: Naturparke,
� Spezieller Artenschutz (außer CITES),
� Entgegennahme von Anzeigen über die Stilllegung von Anlagen, in denen beson-

ders überwachungsbedürftige Abfälle anfallen,
� GMP-Überwachung (Good manufacturing practice) bei pharmazeutischen Unter-

nehmern, Wirkstoffherstellern und Arzneimittelgroßhandelsbetrieben,
� Tierkörperbeseitigung – Vergabe von Zulassungsnummern, 
� Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von besonders über-

wachungsbedürftigen Abfällen,
� Erheben und Verwenden des Wassernutzungsentgelts,
� Festsetzung von Wasserschutzgebieten,
� Ausführung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG),
� Bauprüfverordnung, Vergabe der Prüfung bautechnischer Nachweise,
� Führerscheine für Landes- und Bundesgewässer,
� Verwaltungsaufgabe zur Ausführung der Bestimmungen des Güterkraftverkehrs-

gesetzes,
� Zustimmung zu Vorhaben öffentlicher Bauherren,
� Übertragung der Aufgabe „Regionalplanung“  von den Regionalen Planungsge-

meinschaften auf die Landkreise sowie
� Prüfung von Bebauungsplänen nach den Zielen der Raumordnung und Landes-

planung, wenn sie aus genehmigten Flächennutzungsplänen abgeleitet sind.

Die Tätigkeit der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Weiterführung der Funktionalre-
form“ wird in einen Bericht mit konkreten Handlungsvorschlägen an die Landesregie-
rung münden. Erst auf der Grundlage dieser Vorschläge wird eine Bewertung durch 
die Landesregierung erfolgen. 

Frage 5:
Welche konkreten Vorschläge der Kommunalen Spitzenverbände zur Verlagerung 
von Aufgaben von den Kreisen auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden lie-
gen der Landesregierung vor? Wie bewertet die Landesregierung diese Vorschläge 
im Einzelnen?
zu Frage 5:
Folgende Vorschläge des Städte- und Gemeindebundes sowie des Landkreistages 
zur Verlagerung von Aufgaben von den Landkreisen auf die kreisangehörigen Städte 
und  Gemeinden  liegen  der  Interministeriellen  Arbeitsgruppe  „Weiterführung  der 
Funktionalreform“ vor:

� Ausnahmen von gesetzlichen Arbeits- und Veranstaltungsverboten nach dem Fei-
ertagsgesetz,

� Erteilung von Auskünften aus dem automatischen Liegenschaftsbuch und der Lie-
genschaftskarte, 



� Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen,
� Namensänderung:

- Änderung der Familien- und Vornamen nach dem Gesetz über die Änderung von 
Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), 
-  ggf.  Bekanntmachung/Veröffentlichung  der  Änderung  unter  den  Vorausset-
zungen des Artikel I, § 2 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Änderung von Familiennamen und Vornamen,

� Gewährung von Sozialhilfe – Aufgabenbereich des örtlichen Trägers der Sozialhil-
fe (einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung, Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung), 

� Bestimmung und Festsetzung der Öffnungszeiten an Sonnabenden, Sonn- und 
Feiertagen in Kur- und Erholungsorten für den Verkauf bestimmter Waren,

� Freigabe zur Öffnung von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass,  
� Rundfunkgebührenbefreiung,
� Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB II,
� Festsetzung von Ausstellungen,
� Zuständigkeit für die Festsetzung von Großmärkten,
� Aufgabe als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe,
� Abwasserentsorgung  der  nicht  an  die  öffentliche  Abwasserbeseitigung  ange-

schlossenen Grundstücke,
� Baumschutz im Innenbereich,
� Ausstellung von Jugendfischereischeinen und Fischereischeinen A,
� Führung eines Katasters der Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
� Direkte  Mitgliedschaft  der  Gemeinden  in  den  Wasser-  und  Bodenverbänden 

(WuBV); hierdurch bedingt: Umlage der Verbandsbeiträge erfolgt durch die WuBV 
direkt gegenüber den Eigentümern,

� Notwassersicherstellung,
� Entgegennahme und Prüfung von Anzeigen nach der Stromheizausnahmeverord-

nung,
� Überwachung der unbefugten Entsorgung von Abfällen oder Fahrzeugen, 
� Vollzug  der  Brandenburgischen  Bauordnung  (BbgBO),  des  Baugesetzbuches 

(BauGB) und anderer öffentlich-rechtlicher Gesetze und Verordnungen,
� Ausnahmegenehmigung vom Verbot, Hindernisse auf die Straße zu bringen und 

Waren oder Leistungen auf der Straße anzubieten (für kommunale Straßen); Ord-
nungsangelegenheiten im Straßenverkehr,

� Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten für Schwerbehinderte und Anwohner,
� Kfz-Zulassungsangelegenheiten,
� Fahrerlaubnisangelegenheiten,
� Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde sowie
� Führung der Denkmalliste, Feststellung der Denkmaleigenschaft.

Die Tätigkeit der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Weiterführung der Funktionalre-
form“, wird in einen Bericht mit konkreten Handlungsvorschlägen an die Landesre-
gierung münden.  Erst  auf  der  Grundlage dieser  Vorschläge wird eine Bewertung 
durch die Landesregierung erfolgen. 

Frage 6:
Welche konkreten Vorschläge einzelner Ministerien zur Verlagerung von Aufgaben 
vom Land auf  die Kommunen liegen der Landesregierung vor? Wie bewertet  die 
Landesregierung diese Vorschläge?



zu Frage 6:
Folgende Vorschläge einzelner Ministerien zur Verlagerung von Aufgaben vom Land 
auf die Kommunen liegen der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Weiterführung der 
Funktionalreform“ vor:
� Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren (§ 35 GewO) sowie
� Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wegen unerlaubter Hand-

werksausübung.
Die Tätigkeit der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Weiterführung der Funktionalre-
form“ wird in einen Bericht mit konkreten Handlungsvorschlägen an die Landesregie-
rung münden. Erst auf der Grundlage dieser Vorschläge wird eine  Bewertung durch 
die Landesregierung erfolgen. 

Frage 7:
Anhand welcher Kriterien und Maßstäbe definiert die Landesregierung die Leistungs-
fähigkeit einer Kommune?

zu Frage 7:
Die Frage nach der Leistungsfähigkeit einer Kommune im Zusammenhang mit der 
Funktionalreform kann vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen bei der Auf-
gabenübertragung nur sehr allgemein  beantwortet werden. Danach dürften nachfol-
gende Indikatoren einzeln oder kumulativ heranzuziehen sein: 
� Die Kommune muss für diese Aufgabe die erforderliche Verwaltungs- und Fi-

nanzkraft dauerhaft aufweisen. Hierfür sind vergleichbar auch Gemeinden he-
ranzuziehen,  denen  die  Aufgabe  bereits  übertragen  wurde.  Auch  sind  der 
Schwierigkeitsgrad  der  Aufgabe  und  die  Möglichkeit,  entsprechend  qualifi-
ziertes Personal zu beschäftigen, zu berücksichtigen.

� Anhand vorhandener Fallzahlen von Gemeinden, denen die Aufgabe bereits 
übertragen wurde, muss sichergestellt  werden, dass die Kommune, der die 
Aufgabe übertragen werden soll, diese einerseits dauerhaft bewältigen kann 
und andererseits ein gewisses Mindestmaß an Fallzahlen nicht unterschritten 
wird.

Frage 8:
Welche Vorschläge zum weiteren Umgang mit der Funktionalreform gibt es seitens 
der dafür eingerichteten Projektgruppe beim Innenministerium?

Frage 9:
Zu welchen Ergebnissen kam die Projektgruppe bisher?

zu den Fragen 8 und 9: 
Die Meinungsbildung innerhalb der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Weiterfüh-
rung der Funktionalreform ist zu dieser Frage noch nicht abgeschlossen.
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